
VELEDES INFO-Schreiben Nr. 21 zur Corona-Situation 
weitere Massnahmen des Bundes gegen die schnelle Aus-
breitung des neuen Coronavirus 
gültig ab 29. Oktober 2020 
 
 
Liebe VELEDES Mitglieder 
 
Der Bundesrat hat am 28. Oktober 2020 weitere national gültige Massnahmen gegen die 
schnelle Ausbreitung des neuen Coronavirus ergriffen. Zudem hat er die Regeln für die Rei-
sequarantäne angepasst sowie die Einführung von Schnelltests beschlossen. 
 
Die Fallzahlen sowie die Anzahl Hospitalisationen nehmen drastisch zu. Der Bundesrat will 
die Ausbreitung von Covid-19 Infektionen eindämmen und die Überlastung der Intensiv-
pflegestationen sowie des Gesundheitspersonals in den Spitälern verhindern. Dazu hat er 
am 28. Oktober 2020 Massnahmen ergriffen, welche die Zahl der Kontakte unter den Men-
schen reduzieren. 
 
Welche dieser Massnahmen sind neu und haben einen direkten Einfluss auf die VELEDES-
Mitglieder: 
 

 Ausdehnung der Maskenpflicht 
Die Maskenpflicht wird auf Aussenbereiche von Einrichtungen und Betrieben ausgeweitet. 
Dazu gehören unter anderem Märkte, Weihnachtsmärkte und Zugangs- und Veranstal-
tungsbereiche von Veranstaltungen im Freien. 
 
 

 Eine Person pro 4m2 
Die Kapazitäten werden, wie heute bereits vielerorts praktiziert, beschränkt: So ist eine Flä-
che von mind. 4 m2 pro Person in Einkaufsläden, in denen sich die Personen frei bewegen 
können, einzuhalten. 
 
 

 Plakat-Kampagne wechselt auf Rot 
Im Anhang senden wir Ihnen gerne das aktuellste Plakat zu. 
 
 

 Kantonal verschärfte Massnahmen ab 29.10.2020 
Die vom Bund getroffenen Massnahmen im Kampf gegen Covid-19 können von den ein-
zelnen Kantonsregierungen, je nach Bedarf und Situation, verschärft werden. Im Kanton 
GE gilt ab heute und vorerst bis am 29.11.2020 ein teilweiser Lockdown. Lebensmittelge-
schäfte dürfen - wie beim nationalen Lockdown im Frühjahr - nur das Kernsortiment führen 
(vgl. Art. 11 des Beschlusses des Genfer Staatsrats vom 1.11.2020 in der Anlage). 
VELEDES wird jeweils die entsprechenden Verordnungen und Erlasse auf seiner Webseite 
für Sie zur Verfügung stellen, jedoch nicht mittels Info-Schreiben auf die kantonalen Ent-
scheide einzeln eingehen. 
 
 
Bleiben Sie gesund. 
 
Herzliche Grüsse  
Marcel Mautz 
Geschäftsführender Präsident VELEDES 


